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— für nach der Umbewertung neu angeschaffte 
Inventarobjekte der Anschaffungspreis (Neuwert),

— für gebrauchte, durch Kauf erworbene bewegliche 
Grundmittel der Einstandspreis,

— für umgesetzte sowie gebrauchte durch Kauf er
worbene unbewegliche Grundmittel der Wieder
beschaffungspreis bzw. der ursprüngliche An
schaffungspreis (Neuwert),

— für Eigenleistungen und Solidaritäts- sowie NAW- 
Leistungen des Investitionsträgers der Industrie
abgabepreis gemäß den Bestimmungen über die 
Bewertung der Eigenleistungen.

(2) Zum Anschaffungspreis der Inventarobjekte ge
hören :

— der Einstandspreis,

— Kosten für Montage und Einbau (einschließlich 
Fundamentierung),

— anteilige Projektierungskosten (einschließlich der 
Kosten für die Technisch-ökonomische Zielstellung 
und Aufgabenstellung),

— anteilige Kosten für Bauleitungstätigkeit des 
Investitionsträgers oder seiner Beauftragten,

— Kosten für Funktionsproben und den Probe
betrieb, Leistungsversuche u. ä., sofern sie im be
stätigten Projekt bzw. der Aufgabenstellung vor
gesehen und im Investitionsplan geplant sind, 
nicht durch mangelhafte Vertragserfüllung ver
ursacht wurden und nicht durch den Preis für die 
durchgeführten Lieferungen und Leistungen ab
gegolten sind,

— anteilige Kosten für die Abnahme der Investitio
nen, soweit derartige Kosten zusätzlich entstehen 
und weder von den Organen, denen die mit der 
Abnahme Beauftragten arbeitsrechtlich angehö
ren, zu übernehmen noch von den Generalauf
tragnehmern, Hauptauftragnehmern bzw. Auf
tragnehmern auf Grund von Verträgen oder all
gemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen zu 
tragen sind,

— Kosten auf Grund zusätzlicher über den Vertrag 
hinausgehender Anforderungen bezüglich techni
scher Verbesserung von Grundmitteln,

— Preiszuschläge für Projektierungen und Investi
tionsleistungen, wenn der Gebrauchswert gegen
über der Aufgabenstellung erhöht wurde,

— sonstige Kosten, die auf Grund spezieller gesetz
licher Bestimmungen als^ Investitionskosten zu 
behandeln sind.

(3) -Zum Anschaffungspreis gehören nicht:

— Mehrkosten für Investitionen gemäß den hierfür 
geltenden gesetzlichen Bestimmungen' mit Aus
nahme der Kosten auf Grund zusätzlicher über 
den Vertrag hinausgehender Anforderungen be
züglich technischer Verbesserung der Grundmittel,

— Anlaufkosten zur Aufnahme der Produktion bzw. 
zur Inbetriebnahme der Investitionsvorhaben bzw. 
der Investitionsmaßnahmen,

— Kosten für Abbruch und Verschrottung von In
ventarobjekten,

— anteilige Kosten für die Ausarbeitung der Tech
nisch-ökonomischen Zielstellungen, soweit die 
Ausarbeitung mit eigenen Kräften des Planträ
gers bzw. Investitionsträgers erfolgt,

— Preiszuschläge für vorfristige Fertigstellung,

— Preiszuschläge auf Grund mangelhafter Vorberei
tung und Durchführung von Investitionen.

§ 116

(1) Gebäude und Baulichkeiten, Maschinen und Ein
richtungen, welche Montage, Ein- und Anbauten er
fordern, sind einschließlich der für diese Arbeiten ent
standenen Kosten nach erfolgreich abgeschlossenem 
Probebetrieb zum Zeitpunkt ihrer Fertigstellung und 
Qualitätsabnahme, das heißt, zum Zeitpunkt des Nach
weises der Nutzungsfähigkeit, im Grundmittelbereich 
zu aktivieren.

(2) Werden Grundmittel vor endgültiger Fertigstel
lung bzw7. Qualitätsabnahme ganz oder teilweise in 
Betrieb genommen, so hat die Aktivierung bzw. Teil
aktivierung im Grundmittelbereich zum Zeitpunkt des 
Nutzungsbeginns zu erfolgen.

(3) Maschinen und Einrichtungen, die

— Montage oder Einbau nicht erfordern,

— Montage oder Einbau zwar erfordern, aber als 
ständige Reserve bestimmt sind,

sind zum Zeitpunkt ihrer Anschaffung im Grundmittel
bereich zu aktivieren.

(4) Wird ein Grundmittel in Nutzung genommen, für 
das der Aufwand noch nicht oder nur teilweise in 
Rechnung gestellt wurde, so hat der Nutzer den in 
Nutzung genommenen Grundmittelwert mittels einer 
auf der Grundlage der Projektierungsunterlagen auf
gestellten Interimsrechnung im Grundmittelbereich zu 
aktivieren.

(5) Besteht ein Investitionsvorhaben aus verschiede
nen Inventarobjekten und kann der Nachweis der 
Nutzungsfähigkeit von Inventarobjekten erst nach Fer
tigstellung des Investitionsvorhabens erbracht werden, 
gilt als Termin der Nutzungsfähigkeit der Inventar
objekte der Zeitpunkt des Nachweises der Nutzungs
fähigkeit des Investitionsvorhabens. Das gleiche gilt 
für Teilvorhaben bzw. Investitionsmaßnahmen.

§ 117

Die aus Investitionsmitteln finanzierten, aber nicht 
im Grundmittelbereich zu aktivierenden Werte sind 
entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen nachzu
weisen.

§118

(1) Durch Kauf erworbene gebrauchte bewegliche 
Grundmittel sind mit ihrem Einstandspreis zum Zeit
punkt des Erwerbs im Grundmittelbereich zu akti
vieren.


